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Ihre Ratsanfrage RA-237/2016 - Windkraftstandort - Galgenberg 
 
 
Sehr geehrter Herr Herrmann, 
 
zu Ihrer Ratsanfrage teile ich Ihnen im Auftrag der Oberbürgermeisterin Folgendes mit: 
 
Ist es durch die Einwohner von Rabenstein und Röhrsdorf richtig verstanden, dass der Gal-
genberg nach Einschätzung der Stadt als einziger Standort für weitere Windkraftanlagen in 
Frage kommt? 
 
Wie Ihnen bekannt ist, hat der Planungsverband Region Chemnitz für das Gebiet der Stadt Chem-
nitz zwei VREG Wind ausgewiesen. Das eine befindet sich in Euba und das andere betrifft den 
Galgenberg. Die Ausweisung erfolgte auf Basis der entsprechenden rechtlichen Vorgaben und des 
zum Aufstellungszeitraum des Regionalplanentwurfes vorliegenden Kenntnisstands bezüglich der 
avifaunistischen Rahmenbedingungen. 
 
Durch den Stadtrat wurde die Verwaltung beauftragt, das gesamte Stadtgebiet nach weiteren ge-
eigneten VREG Wind zu untersuchen. Gemäß der geltenden Beschlusslage war das regionalpla-
nerisch vorgeschlagene VREG im Stadtteil Euba von dieser Untersuchung faktisch auszunehmen. 
  
Mit dem im PBUA am 07.06.2016 vorgestellten Sachstand zur Standortuntersuchung Windener-
gienutzung wurde das Ergebnis vorgestellt. Es wurde dargelegt, wie sich die anzuwendenden 
Fachkriterien auf verschiedene Standortpotenziale auswirken.  Im Fazit der Bewertung wurde fest-
gestellt, dass nach den geltenden Kriterien und Vorschriften im Stadtgebiet kein unbelasteter 
Standort für die Windenergienutzung ermittelt werden konnte. Diese Aussage gilt auch für den 
Standort Galgenberg aufgrund der avifaunistischen Vorkommen. Die Stadtverwaltung hat ein Gut-
achten beauftragt mit dem Ziel, am Beispiel des Standortumfeldes in Euba eine Beurteilung der 
avifaunistischen Belange zu erhalten um daraus Rückschlüsse auf das gesamte Stadtgebiet tref-
fen zu können. Das Ergebnis soll bis Ende Juli vorliegen. Erst danach kann beurteilt werden, ob 
der Galgenberg weiterhin als VREG-Wind geeignet ist oder ob das Gebiet einen reinen Bestands-
schutz erlangen kann, der nach entsprechender Einzelfallprüfung maximal im bestehenden Be-
reich ein Repowering erfahren wird können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
i. V. Philipp Rochold 
Bürgermeister 
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